
Kostenerstattungsregelung
1. GrundsÄtzliches
Eine Kostenerstattung f�r Fahrten, Reisen und �bernachtungen bez�glich Veranstaltungen, welche vom
SBV �bernommen wird, erfolgt grunds�tzlich nur auf Einladung / mit Einverst�ndnis durch den Pr�sidenten;
entsprechende Absprachen haben zu erfolgen.
F�hrt eine Reisegruppe zu einer Veranstaltung, so sind die voraussichtlichen Kosten zu ermitteln und die
Kosten�bernahme rechtzeitig mit dem Kassenwart abzustimmen.
Der Reisetermin und der Reiseweg haben m�glichst einheitlich zu erfolgen.
Nach M�glichkeit sollen Mannschaften von einem Mitglied des Vorstandes / einer vom Vorstand bestellten
Person begleitet werden.

Eine pauschale Kostenerstattung erfolgt bei der Teilnahme an Veranstaltungen des SBV (entsprechende
Festlegungen sind unter Pkt. 6 aufgef�hrt); wobei eine Kostenerstattung bei Veranstaltungen zur Durch-
f�hrung von Trainingsma�nahmen oder zum „Verbandstag“ usw. ausgeschlossen wird.
Weitergehende abweichende Regelungen / Ma�nahmen bed�rfen zur Kostenerstattung in jedem Fall einer
besonderen Erkl�rung / Anweisung durch den Pr�sidenten.

2. Transportmittel
Geeignete Transportmittel sind unter Beachtung der geringsten Kosten im Verh�ltnis zum Zeitaufwand aus-
zuw�hlen.
Die Reisen erfolgen grunds�tzlich gemeinsam an vom Vorstand festgesetzten Terminen.
Fahrgemeinschaften sowie Gruppentarife bei Bahn- oder Flugreisen sind wahrzunehmen.
Entsprechende Aufwendungen f�r Mietfahrzeuge bed�rfen vorab der Genehmigung des Pr�sidenten und der
besonderen Erkl�rung auf der Abrechnung.
Die Kosten der Nutzung von privaten Personenkraftwagen werden mit 0,15 Euro pro gefahrenem Kilometer
erstattet und zwar auf Basis der k�rzesten Stra�enverbindung.

3. Åbernachtung
Die �bernachtungskosten (inklusive Fr�hst�ck) werden in Form einer Pauschale in H�he von 30,00 Euro
�bernommen, wobei die Kostenerstattung durch den Kassenwart nur bei Vorlage entsprechender Belege
erfolgt.
Sofern eine private Unterbringung m�glich ist, sollte diese wahrgenommen werden (ohne Kostenersatz).

4. Verpflegung
Ein Verpflegungsmehraufwand wird vom SBV wie folgt �bernommen :
a) Bei einer Abwesenheitsdauer von 8 - 14 Stunden : 6,00 Euro.
b) Bei einer Abwesenheitsdauer von 14 - 24 Stunden : 12,00 Euro.
c) Bei einer mehrt�gigen Abwesenheit (mehr als 24 Stunden) bezieht sich die entsprechende Berechnung

auf den jeweiligen Kalendertag.
H�here Aufwendungen gehen zu Lasten der Teilnehmer.

5. Bewirtung
Der Pr�sident ist berechtigt, bei offiziellen Anl�ssen entsprechende Einladungen auszusprechen.
Die Aufwendungen werden unter Angabe des Anlasses gegen Beleg �bernommen.
Die Aufwendungen sollen sich ausschlie�lich in einem dem SBV angemessenen finanziellen Rahmen
bewegen und die Restaurantauswahl sollte angepasst sein.
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